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lhrs Nachricht vorn/Zelchon

lhre NachrichUZeichen

Sehr geehrter Herr ███,

hiermit bestätigen wir den Eingang lhres o.  a. Antrags vom 27.01.2020.

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformations-

gesetz (VlG) nicht vor. Wir legen daher lhren Antrag dahingehend aus, dass

Sie lnformationen nach § 2 Absatz 
"l Nr. 'l VIG zu allen Daten über festge-

stellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen nach dem Lebens-

mittelrecht sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang

mit den genannten Abweichungen getroffen wurden, in dem genannten Be-

trieb für die beiden letzten Betriebsprüfungen wünschen.

Wir werden den von lhnen benannten Betrieb zu lhrem Antrag und unserer

Antwort insbesondere zur Frage in Zitfer 2 lhres Antrags gemäß § 5 VIG

anhören, wodurch sich die Entscheidungsfrist um einen weiteren Monat

verlängert.

Teleton (Zentralo)

Aufgrund der Vielzahl VIG Anfragen, die über das Online-Portal ,,FragDen- 07151 501-0

Staat" hier eingegangen sind, werden wir höchstwahrscheinlich lhren Antrag

nicht fristgerecht geÄag § 5 Absatz 2 vlc beantworten können. Unter Aus- 
Allsemelne sprochzsiten

nutzung atter zur verfügung stehender Ressourcen werden wir die Anträge 
|oo 

- t' 
i3,13- 13,33 Ul:

in der Reihenfolge ihres Eingangs schnellstmöglich bearbeiten und beschei-

den 
iillJo:l'::'"",1,",0,,,n""

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand i:ä- 35ä3:11fl:Jo 
0000 2000 37

von '1.000 € gemäß § 7 Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings

kann dieser Verwaltungsaufwand überschritten werden, wenn das betroffe- vvs AnschruBs

ne Unternehmen Einwendungen erhebt oder den Rechtsweg beschreitet. In Bahnhor

diesem Fall werden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. 
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Die Beantwortung lhrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur 
postalisch.

Freundliche Grüße
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